
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/10/25 1Ob133/02v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.2002

Norm

ABGB §956

BWG §31 Abs3

Rechtssatz

Bei einem Schenkungsvertrag auf den Todesfall entfaltet die Schenkung ihre eigentliche Wirkung erst beim Ableben

des Geschenkgebers; der Erwerb des geschenkten Guts erfolgt daher "von Todes wegen".

Entscheidungstexte

1 Ob 133/02v
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